
 
 

 

Preisblatt zu den ergänzenden Bedingungen Strom der 
Stadtwerke Landau a.d.Isar für Netzanschlüsse im 

Niederspannungsnetz NB 7 (NAV)  

 

 Allgemeines  

 
Alle nachfolgenden Nettobeträge gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19%. Die Bruttobeträge beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 
Preise gültig ab 01.01.2026  

   

 Baukostenzuschuss  

 

Gemäß §11(3) der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) ist für den Leistungsbedarf, der je Netzanschluss 30kW überstiegt, ein 
Baukostenzuschuss für die örtlichen Verteilungsanlagen zu entrichten. 

 

 Anschlussobjekte, die für Wohnzwecke genutzt werden (ohne Leistungsmessung) netto brutto  

 

Entsprechend DIN 18015 wird für die ersten drei haushaltstypischen Kundenanlagen (KA) mit einer Zählervorsicherung von 35A 
kein BKZ verrechnet. Ab der vierten haushaltstypischen KA beträgt der BKZ je KA mit einer Zählervorsicherung von 35A 

75,00 € 89,25 € 

 

 Anschlussobjekte, die nicht zu Wohnzwecken dienen (ohne Leistungsmessung)    

 

BKZ für andere Anschlussobjekte, die nicht zu Wohnzwecken dienen. Für den 30 kVA übersteigenden Leistungsbedarf pro 
Netzanschluss beträgt der BKZ je kVA. 

75,00 € 89,25 € 

 

 Anschlussobjekte, die nicht zu Wohnzwecken dienen (mit Leistungsmessung)    

 

BKZ für andere Anschlussobjekte, die nicht zu Wohnzwecken dienen. Für den 30 kVA übersteigenden Leistungsbedarf pro 
Netzanschluss beträgt der BKZ je kVA. 

75,00 € 89,25 € 

 

   

 Netzanschlusskosten  

 

Die angegebenen Netzanschlusskosten gelten für Standard-Netzanschlüsse innerhalb geschlossener Bebauungen. 
Als Standard gilt ein Netzanschluss mit einem Kabel 4×50 mm² Aluminium und einer maximalen Anschlusslänge von bis zu 100 m, abhängig von der 
jeweiligen Anschlussberechnung. Die höchstmögliche Absicherung erfolgt über Hausanschlusssicherungen der Größe NH00 mit einer maximalen 
Sicherungsstufe von 80 A in einem Hausanschlusskasten innerhalb des Gebäudes. Die Kabeleinführung in das Gebäude hat ausschließlich über 
zugelassene Hauseinführungen zu erfolgen. Netzanschlüsse, die von diesen Standardbedingungen abweichen, bedürfen einer gesonderten technischen 
und wirtschaftlichen Betrachtung. 
  

 Grundpauschale netto brutto  

 

 
Die Grundpauschale für einen Standard-Netzanschluss gilt für Netzanschlüsse innerhalb geschlossener Bebauungen. Sie 
bezieht sich auf einen Anschluss mit einem Kabelquerschnitt von bis zu 4×50 mm² Aluminium sowie einer 
Hausanschlusssicherung der Größe NH00 bis zu einer Sicherungsstufe von 3×80 A im Hausanschlusskasten (HAK), basierend 
auf der jeweils gültigen Netzberechnung. Die maximale Länge des Hausanschlusses beträgt 100m. 
Die Pauschale gilt für Netzanschlüsse, die in einem Bauabschnitt realisiert werden, oder – sofern aus betrieblichen Gründen 
erforderlich – auch für mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte auf Veranlassung des Netzbetreibers. 
 
Enthalten sind: 

 der Abzweigpunkt vom Ortsnetz, 

 das Netzanschlusskabel im öffentlichen Bereich sowie im Gebäude mit einer maximalen Länge von 100m 

 10m Trassenlänge auf dem Kundengrundstück 

 die Lieferung und Montage des Hausanschlusskastens, 

 die erforderlichen Sicherungen sowie 

 ggf. eine Abzweigmuffe. 
 

Der Einbau der Mauerdurchführung bzw. einer Mehrspartenhauseinführung erfolgt bauseits durch den Anschlussnehmer. Die 
Mauerdurchführung ist gemäß Vorgabe der Stadtwerke Landau zu beschaffen – vorzugsweise direkt über die Stadtwerke 
Landau a.d.Isar. 
 
 

1000,00 € 1190,00 € 

 



 
[2] Die so gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer 

 
 
 
 

 Kabelverlegung im Kundengrundstück    

 

 
Die Pauschale je Meter Leitungslänge umfasst die Kabelverlegung auf dem Kundengrundstück. Die ersten 10 m sind im 
Grundpreis enthalten, darüberhinausgehende Meter werden durch diese Position gesondert berechnet. 
 
Enthalten sind: 

 die erforderlichen Erdarbeiten (ohne aufwändige oder hochwertige Wiederherstellung der Oberfläche), 

 die Verlegung und das Einziehen des Kabels NAYY-J 4×50 mm² in Rohr DN50 bis zur Eintrittsstelle ins Gebäude 

 sowie sämtliche benötigten Materialien. 
 

50,00 € 59,50 € 

 

 
   

 

 Baustromanschluss  

 

Baustromanschluss ist ein auf ein Jahr begrenzter Netzanschluss mit einer max. Sicherungsstufe von 80A. 
Baustromanschlüsse, die von diesen Standardbedingungen abweichen, bedürfen einer gesonderten technischen und 
wirtschaftlichen Betrachtung. 
    

 Standard Baustromanschluss netto brutto  

 
Beinhaltet die Inbetriebnahme, die Stilllegung sowie die Inbetriebsetzung einer Messeinrichtung 220,00 € 261,80 € 

 

 Baustromanschluss mit Erstellung eines provisorischen Hausanschlusskastens    

 

Beinhaltet die Erstellung eines provisorischen Hausanschlusskastens, die Inbetriebnahme und Stilllegung sowie die 
Inbetriebsetzung einer Messeinrichtung 

370,00 € 440,30 € 

 

     

 Sonstige Leistungen  

     

 Inbetriebsetzung bei Neuanlagen (1. Kundenanlage)  netto brutto  

 
Pauschale für Inbetriebsetzung einer Kundenanlage und Einbau der Messeinrichtung  60,00 € 71,40 € 

 

 Inbetriebsetzung bei Neuanlagen für jede weitere Kundenanlage 
  

 

 
Pauschale für Inbetriebsetzung einer Kundenanlage und Einbau der Messeinrichtung bei gleichzeitiger Inbetriebsetzung 
mehrerer Kundenanlagen am gleichen Netzanschluss 

30,00 € 35,70 € 
 

 weitere Leistungen 
   

 

Zum Beispiel: 

 Nicht-Standard-Netzanschluss 

 Lieferung und Bereitstellung eines Unterputzhausanschlusskastens, Hausanschlusssäule bzw. 
Zähleranschlusssäule im Freien, Mehrspartenhauseinführung, Kabelschutzrohr für Fernmeldekabel 

 Einbau der Mauerdurchführung durch die Stadtwerke 

 Außer- und Wiederinbetriebnahme von Messeinrichtungen 

 Wechsel der Messeinrichtung aus tariflichen Gründen 

Auf 
Anfrage 

Auf 
Anfrage 

 

   

 
Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 

 

     

 Mahngebühren netto brutto  

 1. Mahnung 3,00 € [2] 3,00 € [2]  

 2. Mahnung 8,00 € [2] 8,00 € [2]  

 3. Mahnung 11,00 € [2] 11,00 € [2] 
 

 Unterbrechung / Wiederherstellung der Versorgung    

 
Unterbrechung der Versorgung 60,00 € [2] 60,00 € [2] 

 

 
Wiederherstellung der Versorgung 60,00 € 71,40 € 

 


